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Verordnung über die Pflichtstunden der Lehrkräfte, über die Anrechnung dienstlicher Tätigkeiten und über Pflichtstundenermäßigungen (Pflichtstundenverordnung) vom 20. Juli 2006 (ABl. S. 631)

Hier: Vorgriffsregelung für schwerbehinderte Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zur vorgesehenen Änderung der Pflichtstundenverordnung im Hinblick auf die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 40 Stunden 
Sehr geehrte Damen und Herren,

 

einen Entwurf der Verordnung zur Änderung der Pflichtstundenverordnung hatte ich Ihnen bereits im Rahmen des Beteiligungsverfahrens im Juli 2008 zugeleitet.

Es ist vorgesehen, in § 1 Abs. 2 Pflichtstundenverordnung nach Satz 2 als Unterabsatz folgende Sätze 3 bis 7 anzufügen:

„Die regelmäßige Unterrichtsverpflichtung der hauptamtlich tätigen schwerbehinderten Lehrkräfte sowie der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen im Sinne des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, reduziert sich darüber hinaus bis einschließlich des Schulhalbjahres, in dem sie das 50. Lebensjahr vollenden, um 1 Unterrichtsstunde, ab dem Schulhalbjahr, das der Vollendung des 50. Lebensjahres folgt, bis einschließlich des Schulhalbjahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird, um 0,5 Unterrichtsstunden. Dies gilt ab dem Ersten des Monats, in welchem dem Staatlichen Schulamt der Nachweis über die Feststellung der Schwerbehinderung vorgelegt wird, bis zum Ablauf des Monats, in dem die Schwerbehinderteneigenschaft endet. § 116 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. Die Lehrkräfte sowie die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind verpflichtet, Änderungen unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen. Als Nachweis über die Feststellung der Schwerbehinderung gilt der Schwerbehindertenausweis.“
Diese Regelung wird rückwirkend vom 1. April 2008 bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden Änderungsverordnung der Pflichtstundenverordnung vorgriffsweise angewendet, wobei Folgendes zu beachten ist:

Die zuviel geleisteten Pflichtstunden sind schulintern auszugleichen. Soweit ein solcher Zeitausgleich aufgrund des Ausscheidens aus dem Dienst nicht möglich ist, erfolgt ein Ausgleich durch Zahlung von Mehrarbeitsvergütung.

